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Anbei Erläuterungen und ein Schriftwechsel mit dem BMAS zur rechtswidrigen 
Praxis, Ausländern mit Aufenthaltserlaubnis nach § 23 I AufenthG das ALG II zu 
verweigern und sie auf Leistungen nach dem AsylbLG zu verweisen. 

 

Leistungen nach SGB II und SGB XII für Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen  

- Erläuterungen zu § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG - 
 

Sehen Sie sich den Aufenthaltstitel an und prüfen, welcher Titel und Paragraf dort eingetragen ist. 

Nicht unter das nach SGB II bzw. SGB XII, sondern unter das AsylbLG fallen Ausländer  

* mit Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 Satz 1 AufenthG (vorübergehende humanitäre Gründe),  

* mit Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4a AufenthG (vorübergehender Opferschutz) und  

* mit Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG (nicht selbst zu vertretende tatsächliche oder rechtliche Ausrei-
sehindernisse). 

Tipp: Manchmal trägt die Ausländerbehörde zu Unrecht § 25 Abs. 5 AufenthG in die Aufenthaltserlaubnis ein, obwohl 
ein "besseres" Aufenthaltsrecht (z.B. wegen Krankheit § 25 Abs. 3, oder nach einer Bleiberechtsrechtsregelung § 23 
Abs. 1 AufenthG) und somit Alg II bzw. Sozialhilfe beansprucht werden könnte. Gegen die falsche ausländerrechtliche 
Einstufung sollte man sich mit Hilfe einer Beratungsstelle oder eines Anwalts wehren! 

Tipp: Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG, deren Aufenthaltserlaubnis nach einer "Altfall-
regelung" oder "Bleiberechtsregelung" erteilt wurde, fallen nicht unter das AsylbLG!  

Nach dem Gesetzeswortlaut fallen Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 oder § 24 AufenthG nur dann 
unter das AsylbLG, wenn diese Aufenthaltserlaubnis "wegen des Krieges in ihrem Heimatland" erteilt wurde, z.B. 
wegen eines durch einen aktuellen Krieg bedingten Abschiebestopps. Aus diesem Grund erteilte Aufenthaltserlaubnis-
se nach § 23 Abs. 1 existieren derzeit nicht. Aufenthaltserlaubnisse nach § 24 AufenthG werden derzeit ebenfalls nicht 
erteilt. Die Regelung hat daher derzeit keine praktische Relevanz. 

Es gibt jedoch zahlreiche Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG, deren Aufenthaltserlaubnis 
nicht "wegen des Krieges im Heimatland", sondern aufgrund langjährigen Aufenthalts in Deutschland und einer "Alt-
fallregelung" oder "Bleiberechtsregelung" erteilt wurde. Bei manchen Flüchtlingen (Bosnien, Kosovo) war Voraus-
setzung auch eine kriegsbedingte Traumatisierung. Es handelt sich aber auch dann nicht um Aufenthaltserlaubnisse 
wegen des Krieges, da die Kriege im ehemaligen Jugoslawien bei Erteilung der Aufenthaltserlaubnis längst vorbei 
waren und eine weitere Voraussetzung auch in diesen Fällen der langjährige Aufenthalt in Deutschland war.  

Die bis dahin missverständliche Formulierung des § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG wurde mit dem EU-Richtlinienum-
setzungsgesetz (Änderung ab 28.08.2007) klargestellt. Die DA zu § 7 SGB II in der Fassung vom 20.06.2008 weist 
nunmehr auf diesen Zusammenhang wenigstens in einer Fußnote hin: 

*) Durch die Änderung des Wortlauts des § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG soll klargestellt werden, dass sich der in der bisherigen Textfas-
sung enthaltene Ausdruck "wegen des Krieges in ihrem Heimatland" sowohl auf eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 als 
auch nach § 24 des AufenthG bezieht, vgl. BT-Drs. 16/5065.  

Anbei die DA zu § 7 SGB II vom 20.06.08. Anbei zudem ein Schriftwechsel mit dem BMAS zum rechtswidrigen 
Praxis, Ausländern mit Aufenthaltserlaubnis nach § 23 I AufenthG das ALG II zu verweigern und sie auf Leistungen 
nach dem AsylbLG zu verweisen. 
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rechtmäßig in der Bundesrepublik aufgehalten, genießt er ein Dau-
eraufenthaltsrecht.  
 
(4) Nicht ausgeschlossen von Leistungen des Arbeitslosengeldes II 
sind Unionsbürger, bei denen ein anderer oder weiterer Grund nach 
§ 2 FreizügG eingreift. Dazu zählen beispielsweise Personen, die 
durch eine Vorbeschäftigung in Deutschland Arbeitnehmerstatus 
(§ 2 Abs. 2 Nr. 1, 1. Alternative FreizügG) erlangt haben oder als 
Familienangehörige eines in Deutschland erwerbstätigen Unions-
bürgers ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Rei-
sen Unionsbürger als Familienangehörige eines Deutschen nach 
Deutschland ein, sind sie ebenfalls nicht vom Ausschluss erfasst 
(so. BT Drs. 16/688). 

Andere oder weite-
re Gründe 
(7.8) 

 

Leistungsaus-
schluss für Asyl-
bewerberleis-
tungsberechtigte
(7.10) 

Ausschluss von 
Nicht-
Unionsbürgern 
(7.9) 

(5) Drittstaatsangehörige erhalten eine Aufenthaltserlaubnis nach 
den Regelungen des Aufenthaltsgesetzes. Auch für Nicht-
Unionsbürger kann sich ein Aufenthaltsrecht „zur Arbeitsuche“ er-
geben. Die Fälle betreffen Ausländer, die eine Aufenthaltserlaubnis 
zum Zweck des Studiums (…) gem. § 16 AufenthG besitzen. Nach 
§ 16 Abs. 4 AufenthG kann die Aufenthaltserlaubnis nach erfolgrei-
chem Abschluss des Studiums bis zu einem Jahr zur Suche eines 
diesem Abschluss angemessenen Arbeitsplatzes verlängert wer-
den, sofern der Arbeitsplatz nach den Bestimmungen der §§ 18 bis 
21 AufenthG von Ausländern besetzt werden darf. In dieser Zeit 
sind auch Nicht-Unionsbürger gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 SGB II aus-
geschlossen. 
 
Diese Personengruppe darf sich damit zwar legal in Deutschland 
aufhalten, ist jedoch nicht berechtigt, in dieser Zeit Sozialleistungen 
zu beziehen. 
 
(6) Asylbewerber und ausreisepflichtige, geduldete Personen erhal-
ten als Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz (AsylbLG) keine Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende. 
 
Für diesen Personenkreis wurde eine Integration in den Arbeits-
markt vom Gesetzgeber für nicht erforderlich gehalten, solange für 
die Leistungsbezieher dieses besonderen Sicherungssystems noch 
nicht abschließend über deren Aufenthaltsperspektive in Deutsch-
land entschieden worden ist. 
 
Dabei handelt es sich um Ausländer, welche sich tatsächlich in der 
Bundesrepublik aufhalten und die 

 

 eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz – 
AsylVfG besitzen (Asylbewerber - § 61 Abs. 2  AsylVfG), 

 eine Duldung nach § 60a AufenthG besitzen, 

 wegen des Krieges in ihrem Heimatland eine Aufenthaltser-
laubnis nach § 23 Abs. 1 oder § 24 des Aufenthaltsgesetzes 
oder die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 Satz 1, 
Abs. 4a oder Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes besitzen*), 

 über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise 
nicht oder noch nicht gestattet ist, 
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 vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschie-
bungsandrohung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist,  

 Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der in 
den vorgenannten Punkten 1-5 genannten Personen, ohne 
dass sie selbst die dort genannten Voraussetzungen erfüllen, 
oder 

 einen Asylfolgeantrag nach § 71 AsylVfG stellen oder einen 
Zweitantrag nach § 71a des AsylVfG gestellt haben. 

 
*) Durch die Änderung des Wortlauts des § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG soll 
klargestellt werden, dass sich der in der bisherigen Textfassung enthaltene 
Ausdruck "wegen des Krieges in ihrem Heimatland" sowohl auf eine Auf-
enthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 als auch nach § 24 des AufenthG be-
zieht, vgl. BT-Drs. 16/5065. 
 
(7) Exkurs:  

Bleiberechts- / 
Altfallregelung 
(7.10a) 

Unter den Voraussetzungen des § 104a f AufenthG können Auslän-
der, die bislang nur eine Duldung nach § 60a AufenthG besaßen, 
einen Aufenthaltstitel erhalten (sog. Bleiberechts-/Altfallregelung). 
Für die Dauer der Duldung waren diese Personen bislang an-
spruchsberechtigt nach dem AsylbLG und damit ausgeschlossen 
von Leistungen nach dem SGB II, § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3. 
 
Bleibeberechtigte, die ihren Lebensunterhalt selbst durch Erwerbs-
tätigkeit sicherstellen können, erhalten künftig einen Aufenthaltstitel 
nach § 23 Abs. 1 AufenthG (vgl. § 104a Abs. 1 Satz 2 AufenthG). In 
den übrigen Fällen wird ein (befristeter) Aufenthaltstitel nach § 104a 
Abs. 1 Satz 1 AufenthG erteilt. Mit der Ausstellung des neuen Auf-
enthaltstitels sind Bleibeberechtigte nicht mehr ausgeschlossen von 
Leistungen nach dem SGB II und können daher - bei Erfüllung der 
sonstigen Voraussetzungen - entsprechende Leistungen erhalten. 
 
Bezüglich der Anwendung von § 15a (Sofortangebot) auf Bleibebe-
rechtigte wird auf die Verfahrensinformation SGB II vom 25.06.2007 
verwiesen. 
 

2.4 Alg II für atypische Grenzgänger gem. VO (EWG) Nr. 1408/71 
 

(1) Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts werden vom 
Anwendungsbereich der VO (EWG) 1408/71 erfasst, soweit dem 
Grunde nach ein Anspruch auf den befristeten Zuschlag besteht 
(s. a. GA SGB II 12/06). Dies bedeutet u.a., dass abweichend von 
Kap. 2.1 eine Leistungsgewährung an Hilfebedürftige mit gewöhnli-
chem Aufenthalt im Ausland in Betracht kommt, wenn es sich um 
einen „atypischen Grenzgänger“ handelt. 

Ausnahmerege-
lung für atypische 
Grenzgänger 
(7.11) 

Definition atypi-
sche Grenzgänger 
(7.11a) 

 
(2) Als „echte“ Grenzgänger werden Arbeitnehmer bezeichnet, die in 
einem Mitgliedstaat arbeiten und in einem anderen wohnen und täg-
lich/wöchentlich die Grenze überschreiten. Im Falle der Arbeitslosig-
keit erhalten diese Arbeitnehmer ausschließlich Leistungen des 
Wohnstaates. 
 
(3) Ein „atypischer“ Grenzgänger ist ein Grenzgänger, der im Mit-
gliedstaat der letzten Beschäftigung persönliche und berufliche Bin-
dungen solcher Art aufrechterhält, dass er dort erheblich bessere 

http://www.baintern.de/nn_345816/zentraler-Content/A-07-Geldleistungen-zur-Unterhaltssicherung/A-071-Unterhaltssicherung-bei-Arbeitslosigkeit/Dokument/Verfahrensinformation-SGBII-25-06-2007.html
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FLÜCHTLINGSRAT BERLIN e.V.

Menschenrechte kennen keine Grenzen

per Fax: 03018 527-1830

An das
Bundesarbeitsministerium
Wilhelmstraße 49
10117 Berlin

fehlerhafte Weisung/DA zu § 7 SGB II verhindert die Integration von Ausländern

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie auf einen schwerwiegenden Fehler in den wohl unter Ihrer redaktionellen Verantwortung
stehenden amtlichen Durchführungshinweisen zu § 7 SGB II aufmerksam machen. Leider fehlt in den unter
"www.tacheles-sozialhilfe.de" veröffentlichten, offenbar für die Jobcenter/ArGen bundesweit geltenden
Weisungen (weshalb sind die eigentlich nicht auch unter www.arbeitsagentur.de veröffentlicht?) eine Auto-
ren- oder Quellenangabe. Wir wenden uns daher hiermit an Sie.

Die DA zu § 7 SGB II Stand 06.09.2006 weist zunächst zutreffend darauf hin, dass unter das AsylbLG fal-
lende Ausländer keinen Anspruch auf ALG II haben. Unzutreffend ist jedoch der dort aufgezählte, angeblich
unter das AsylbLG Personenkreis. Die DA hat folgenden Wortlaut:

"Leistungsausschluss für Asylbewerberleistungsberechtigte (7.10)

(6) Asylbewerber und ausreisepflichtige, geduldete Personen erhalten als Leistungsberechtigte nach dem A-
sylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) keine Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Für diesen Personenkreis wurde eine Integration in den Arbeitsmarkt vom Gesetzgeber für nicht erforderlich
gehalten, solange für die Leistungsbezieher dieses besonderen Sicherungssystems noch nicht abschließend über
deren Aufenthaltsperspektive in Deutschland entschieden worden ist.

Berechtigte Personen nach dem AsylbLG  (7.11)

Dabei handelt es sich um Ausländer, welche sich tatsächlich in der Bundesrepublik aufhalten und die

• eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz - AsylVfG besitzen (Asylbewerber - § 61
Abs. 2 AsylVfG),

• eine Duldung nach § 60a AufenthG besitzen,

• eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs.1, § 24 oder § 25 Abs. 4 oder 5 des AufenthG besitzen,

• über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht gestattet ist,

• vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebungsandrohung noch nicht oder nicht mehr
vollziehbar ist oder

• Ehegatten und Kinder der in Nummern 1 bis 5 genannten Personen, ohne dass sie selbst die dort ge-
nannten Voraussetzungen erfüllen,

• Ausländer, welche einen Asylfolgeantrag nach § 71 AsylVfG stellen oder einen Zweitantrag nach §
71a des AsylVfG gestellt haben unter das AsylbLG und erhalten ebenfalls keine Leistungen nach dem SGB II."

Georgenkirchstrasse 69/70
10249 Berlin

Tel.:  (030) 24344 – 5762
Fax: (030) 24344 – 5763

buero@fluechtlingsrat-berlin.de
www.fluechtlingsrat-berlin.de

Berlin, 05.11.2006



Durch das 1. Änderungsgesetz zum Aufenthaltsgesetz (BGBl I, 721) wurde § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG be-
reits mit Wirkung vom 18.03.2005 (!) geändert. Die DA zu § 7 SGB II übersieht offenbar dieses ÄndG.
Sie gibt die bis zum 17.03.2005 geltende, nicht mehr zutreffende Rechtslage wieder. Uns liegen
zahlreiche Beschwerden Betroffener über eine rechtswidrige Handhabung durch die Jobcenter vor, die of-
fenbar auf der fehlerhaften DA beruhen.

Durch das ÄndG wurde § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG neu gefasst und dadurch klargestellt, dass Ausländer

• mit Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG im Regelfall nicht unter das AsylbLG fallen,
und somit - wie bei Deutschen abhängig von Erwerbsfähigkeit und Lebensalter - Anspruch auf Leistun-
gen nach SGB II oder nach SGB XII haben

Nur im Falle einer mit Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG "wegen des Krieges" fallen die Be-
troffenen unter da AsylbLG. Solche Ausnahmefälle existieren derzeit jedoch nicht. Von der Innenminister-
konferenz getroffene Regelungen zu § 23 Abs. 1 AufentG, die eine vorübergehende Aufenthaltserlaubnis
"wegen des Krieges" gemäß § 23 Abs. 1 i.V.m. § 60a Abs. 1 AufenthG ermöglichen, existieren derzeit be-
dauerlicherweise nicht. Aufenthaltstitel nach § 23 I AufenthG beruhen derzeit bundesweit ausschließlich
auf Innenministerkonferenzbeschlüssen über "Bleiberechtsregelungen", es handelt sich nicht um Aufent-
halte nur "wegen des Krieges", so dass regelmäßig - entgegen der Aussage in der DA - ein Anspruch nach
dem SGB II/SGB XII existiert.

Durch das ÄndG wurde in § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG weiterhin klargestellt, dass auch Ausländer

• mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 Satz 2 AufenthG nicht unter das AsylbLG fallen,
und ebenfalls Anspruch auf Leistungen nach SGB II oder nach SGB XII haben

Auch hier handelte es sich regelmäßig um Daueraufenthalte, meist in Überleitung einer nach dem früheren
Ausländergesetz aus humanitären Gründen erteilten Aufenthaltsbefugnis nach §§ 30 Abs. 3 oder 4 AuslG,
weshalb - entgegen der Aussage in der DA - auch ein Anspruch nach dem SGB II/SGB XII existiert.

Irreführend ist schließlich die Aussage in der DA, dass

• "Ehegatten und Kinder der in Nummern 1 bis 5 genannten Personen, ohne dass sie selbst die dort ge-
nannten Voraussetzungen erfüllen," unter das AsylbLG fielen.

Diese Formulierung entspricht zwar dem Wortlaut des AsylbLG. Die kommentarlose Übernahme in die DA
impliziert jedoch, dass z.B. der Ehegatte einer Asylbewerberin oder geduldeten Ausländerin selbst im Falle
des Besitzes einer Niederlassungserlaubnis oder eines deutschen Passes unter das AsylbLG fiele. Dieses
Ergebnis wäre verfassungswidrig, denn eine leistungsrechtliche "Sippenhaftung" im Falle der Asylantrag-
stellung eines Familienangehörigen ist zweifellos unzulässig und so vom Gesetzgeber auch nicht beabsich-
tigt. Der sich aus dem jeweiligen Aufenthaltsstatus ergebende Sozialleistungsanspruch ist vielmehr eigen-
ständig für jeden Haushaltsangehörigen zu prüfen. Einen praktischen Anwendungsbereich hat die in der DA
zitierte Regelung des § 1 Abs. 1 Nr. 6 AsylbLG daher nicht.

Zweck der Neuregelung durch das Erste Änderungsgesetz zum AufenthG war es, Ausländer,
denen eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG aus anderen Gründen als "wegen des Krieges
in ihrem Heimatland" erteilt wurde, oder die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 Satz 2 aus Gründen
außergewöhnlicher Härte besitzen, und die damit ein auf Dauer angelegtes Aufenthaltsrecht in Deutschland
besitzen aus dem Anwendungsbereich des AsylbLG wieder herauszunehmen, um ihnen die Integrations-
leistungen nach dem SGB II oder XII zugänglich zu machen.

Die Formulierung des § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG "Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 oder § 24 wegen
des Krieges in ihrem Heimatland" ist missverständlich. Die Bedingung " wegen des Krieges in ihrem Heimat-
land " könnte - grammatikalisch gesehen - sowohl auf § 23 Abs. 1 und § 24, als auch nur auf § 24 bezogen
werden. Nach der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 15/4491, Seite 32) bezieht sich die Formulierung jedoch
zweifellos auf beide Paragrafen:

"Die Änderung von § 1 Abs. 1 Nr. 3 des AsylbLG erfolgt, um eine durch das Vierte Gesetz über moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vorgenommene Einschränkung in Bezug auf Leistungsberechtigte des A-
sylbLG nicht auch auf Inhaber eines Aufenthaltstitels gemäß § 23 Abs. 1 bzw. § 25 Abs. 4 Satz 2 AufenthG zu
beziehen. § 7 Abs. 1 Satz 2 2. HS SGB II schließt generell Leistungsberechtigte nach § 1 des AsylbLG aus dem
Anwendungsbereich des SGB II aus. Dem Regelungszweck entsprechend sollten die insoweit korrespondieren-



den Gesetze sich nur auf Ausländer beziehen, über deren Aufenthalt noch nicht abschließend entschieden
worden ist und nicht auf solche Ausländer, die bereits eine längerfristige Aufenthaltsperspektive erhalten ha-
ben. Eine solche Aufenthaltsperspektive ist jedoch in den Fällen des § 23 Abs. 1 und § 25 Abs. 4 Satz 2 Auf-
enthG gegeben. Deshalb ist eine Änderung des § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG aus integrationspolitischen Gründen
erforderlich."

Die Bundesregierung hat diese Absicht des Gesetzgebers in der Fragestunde des Deutschen Bundestages
am 23.02.05 auf Frage der Abgeordneten Pau nochmals ausdrücklich bestätigt (Plenarprotokoll 15/159 v.
23.02.05, S. 14888 f., www.bundestag.de).

Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis nach § 23 AufenthG wegen einer (auf Dauer angelegten) Altfall- oder
Bleiberechtsregelung aufgrund eines IMK-Beschlusses, z.B. traumatisierte Bosnier, fallen daher nicht unter
das AsylbLG, sondern bei Erwerbsfähigkeit unter das SGB II, und bei fehlender Erwerbsfähigkeit unter das
SGB XII.

Wir möchten Sie daher bitten, die DA zu § 7 SGB II entsprechend der geltenden Rechtslage zu korrigieren,
und uns für Ihre Bemühungen schon jetzt ausdrücklich bedanken.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

Georg Classen

Kopie:
• Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Prof. Böhmer
• Integrationsbeauftragter Berlin, Herr Piening
• PRO ASYL
• Tacheles e.V. Wuppertal





FLÜCHTLINGSRAT BERLIN e.V.

Menschenrechte kennen keine Grenzen

per Fax: 03018 527-1830

An das
Bundesarbeitsministerium
Wilhelmstraße 49
10117 Berlin

erneut fehlerhafte Weisung/DA zu § 7 SGB II verhindert die Integration von Ausländern

- Unser Schreiben vom 05.11.2006, Ihr Schreiben II B 5 vom 20.11.06

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für Ihr o.g. Schreiben und Ihren Hinweis auf die (leider ziemlich versteckte...) Fundstelle der DA
zum SGB II unter www.arbeitsagentur.de

Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis fallen nur in ganz wenigen Ausnahmefällen unter das AsylbLG und sind
dann vom SGB II ausgeschlossen. Die fehlerhafte DA zu § 7 SGB II macht den vom SGB II ausgeschlossen
Kreis von Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis jedoch rechtswidrig um ein vielfaches größer.

Während die alte DA bis zum August 2006 (!) dieses Ergebnis erreichte, in dem sie eine bereits im März 2005
in Kraft getretene Änderung des § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG schlicht ignorierte, schließt die im September
2006 geänderte DA mit Hilfe einer verfälschten Wiedergabe des Gesetzestextes des § 1 Abs. 1 Nr. 3 A-
sylbLG Ausländer mit dauerhaften Bleiberecht nach § 23 Abs. 1 AufenthG von den Integrationsleistungen
des SGB II aus.

§ 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG definiert die unter das AsylbLG fallenden und somit vom SGB II ausgeschlossen
Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis seit März 2005 wie folgt

(1) Leistungsberechtigt nach diesem Gesetz sind Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten
und die ...

3. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 oder § 24 wegen des Krieges in ihrem Heimatland oder nach §
25 Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes besitzen,

Die entsprechende Passage der DA zu § 7 SGB II lautete bis zur Fassung vom 06.09.2006

Leistungsausschluss für Asylbewerberleistungsberechtigte (7.10)

Dabei handelt es sich um Ausländer, welche sich tatsächlich in der Bundesrepublik aufhalten und die ...

• eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs.1, § 24 oder § 25 Abs. 4 oder 5 des AufenthG besitzen,

Die korrigierte Passage der DA zu § 7 SGB II lautet in der Fassung vom 27.09.2006

Leistungsausschluss für Asylbewerberleistungsberechtigte (7.10)

Dabei handelt es sich um Ausländer, welche sich tatsächlich in der Bundesrepublik aufhalten und die ...

• eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs.1, § 24 wegen des Krieges in ihrem Heimatland oder § 25
Abs. 4 Satz 1 oder 5 des AufenthG besitzen,
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10249 Berlin
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Die Höhe der Leistungen nach § 2 AsylbLG oder SGB II ist jeweils gleich. Nach dem SGB II gilt aber das
Prinzip des Forderns und Förderns. Das bedeutet insbesondere den Abschluss einer Eingliederungs-
vereinbarung und die Vermittlung in Arbeit, Ausbildung und Arbeitsförderungsmaßnahmen durch die Job-
center, §§ 15 und 16 SGB II. Diese Möglichkeiten und Chancen zur Integration verhindert die fehlerhafte DA.

Nach den Gesetzesmaterialien (BT-Drs. 15/4491 S. 32 sowie BT-Protokoll 15/159 S. 14888f.) und nach
Sinn und Zweck der mit dem 1. Änderungsgesetz zum AufenthG im März 2005 erfolgten Neufassung des
§ 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG steht fest, dass die - grammatikalisch leider misslungene, weil insoweit nicht ein-
deutige - Formulierung "wegen des Krieges" sich nicht nur auf Aufenthaltserlaubnisse nach § 24 AufentG,
sondern sowohl auf Aufenthaltserlaubnisse nach § 23 Abs. 1 als auch auf solche nach § 24 AufentG be-
zieht. Um Wiederholungen zu vermeiden, verwiesen wir insoweit auch auf unser ausführliches Scheiben
vom 05.11.2006.

Die Neufassung der DA zu § 7 SGB II bezieht die Formulierung "wegen des Krieges" durch den Austausch
des im originalen Gesetzestext benutzten Wortes "oder" gegen ein Komma nur noch auf Aufenthaltserlaub-
nisse nach § 24 AufenthG. Dadurch werden rechtswidrig alle Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis
nach § 23 Abs. 1 AufenthG vom SGB II ausgeschlossen. Zutreffend ist nach der Absicht des Gesetz-
gebers hingegen, dass lediglich Ausländer mit "wegen des Krieges" erteiltem Aufenthaltstitel nach § 23 Abs.
1 vom SGB II ausgeschlossen werden sollen.

Der Aufenthalt von Ausländern mit Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG beruht derzeit in der
Praxis jedoch ausnahmslos auf Innenministerkonferenzbeschlüssen über eine "Altfallregelung" bzw.
"Bleiberechtsregelung".

Es handelt sich dabei um dauerhafte humanitäre Lösungen, die auf einem bereits langjährigen Aufent-
halt der Betroffenen in Deutschland beruhen, und gerade nicht um vorübergehende Aufenthaltsrechte "we-
gen des Krieges im Heimatland". Deshalb ist auch die Integration der betroffenen Ausländer mit Hilfe des
SGB II vom Gesetzgeber ausdrücklich gewollt.

Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG mit haben somit regelmäßig Anspruch auf
ALG II, und fallen entgegen der fehlerhaften Aussage in der DA zu § 7 SGB II nicht unter das AsylbLG.

Wir möchten Sie daher erneut bitten, die DA zu § 7 SGB II entsprechend der geltenden Rechtslage zu korri-
gieren, und uns für Ihre Bemühungen bedanken.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

Georg Classen

Kopie:
• Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Prof. Böhmer
• Integrationsbeauftragter Berlin, Herr Piening
• PRO ASYL
• Tacheles e.V. Wuppertal
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An das
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10117 Berlin

unklare Weisung/DA zu § 7 SGB II verhindert die Integration von Ausländern
- Unsere Schreiben vom 05.11. und 10.12.2006, Ihre Schreiben II B 5 vom 20.11. und 22.12.06

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für Ihr Schreiben vom 22.12.06 und die in der Folge vorgenommene Korrektur der fehlerhaften Zitie-
rung des § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG in der DA zu § 7 SGB II.

Wir möchten uns dennoch erneut unter Bezugnahme auf den o.g. Schriftwechsel an Sie mit der Bitte wenden, in
der DA zu § 7 SGB II eine Klarstellung der Abgrenzung der Leistungsansprüche zwischen dem AsylbLG und
dem SGB II vorzunehmen. Die Weisung lässt nämlich  weiterhin die für die Praxis der Jobcenter entscheidende
Frage völlig offen, wie die Vorschrift des § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG auszulegen ist.

Im Zusammenhang mit der Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis ausnahmsweise von der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende ausschließenden Leistungsberechtigung nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG stellen sich zwei entschei-
dende Fragen, die die DA zu § 7 SGB II bisher nicht beantwortet:

1. Bezieht sich die bisher grammatikalisch nicht eindeutig gefasste, auf eine Leistungsberechtigung nach
dem AsylbLG verweisende Formulierung "Aufenthaltserlaubnis wegen des Krieges in ihrem Heimatland"
nur auf § 24 oder auch auf § 23 Abs. 1 AufenthG?

2. Wenn sich die einschränkende Formulierung "Aufenthaltserlaubnis wegen des Krieges in ihrem Hei-
matland" auch auf § 23 Abs. 1 bezieht, wie ist dieser Personenkreis abzugrenzen zu Ausländern mit
Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 aus anderen Gründen, die Anspruch auf ALG II haben?

Zu 1. Diese Frage beantwortet sich aus den Gesetzesmaterialien zum 1. ÄndG zum AufenthG, vgl. unsere
Schreiben v. 05.11. und 10.12.2006. Demnach sollte Ausländern mit Bleiberecht und Aufenthaltserlaubnis nach
§ 23 Abs. 1 aus integrationspolitischen Gründen der Zugang zum ALG II eröffnet werden.

Dennoch hat der Gesetzgeber jetzt hierzu eine Klarstellung vorgenommen. § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG wird durch
das am 14.06.07 vom Bundestag in 2. und 3. Lesung verabschiedete Änderungsgesetz zum ZuwG (Anpas-
sung EU-Richtlinien, BT-Drs. 16/5065) neu gefasst.

Demnach fallen Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis (ausnahmsweise) unter das AsylbLG, wenn sie
3. wegen des Krieges in Ihrem Heimatland  eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1oder § 24 des Aufenthaltsge-
setzes oder die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 Satz 1, Abs. 4a oder Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes
besitzen,

Dazu die Begründung in BT-Drs. 16/5065 S. 467:
"Durch die Änderung soll zum einen klargestellt werden, dass sich der in der bisherigen Textfassung enthaltene Aus-
druck 'wegen des Krieges in ihrem Heimatland' sowohl auf eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 als auch nach
§ 24 des AufenthG bezieht. Zum anderen geht die Einfügung des neuen § 25 Abs. 4a des AufenthG auf das neu ge-
schaffene Aufenthaltsrecht für Opfer des Menschenhandels im Sinne der Opferschutzrichtlinie ... zurück."

Das ÄndG zum ZuwG soll - sofern der Bundesrat zustimmt, was als sicher gilt - Mitte Juli 2007 in Kraft treten.
Nach der Begründung handelt es sich lediglich um eine Klarstellung. Folglich gilt auch bereits für das bisherige
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Recht die Auslegung, dass Ausländer nur unter das AsylbLG fallen, wenn ihre Aufenthaltserlaubnis nach § 23
Abs. 1 "wegen des Krieges" erteilt wurde.

Zu 2. Ländererlasse zur Aufenthaltserteilung aus humanitären Gründen für bestimmte Ausländergruppen ge-
mäß § 23 Abs. 1 AufenthG bzw. der entsprechenden Vorgängerregelung zu Aufenthaltsbefugnissen nach §§
32 oder 32a AuslG bedürfen in der Praxis der bundesweiten Abstimmung im Rahmen der Innenministerkonferenz
(IMK).

Befristete Aufenthaltserlaubnisse "wegen des Krieges im Heimatland" nach § 23 Abs. 1 AufenthG bzw. Auf-
enthaltsbefugnisse nach § 32 oder 23a AuslG wurden zuletzt im Sommer 1999 zwecks Aufnahme vor dem Ko-
sovo-Krieg über die Grenze Mazedoniens geflohener Kosovo-Flüchtlingen erteilt. Diese seinerzeit auf maximal 2
Jahre, in der Regel kürzer befristete Aufenthaltsbefugnisse sind längst abgelaufen und wurden auf der genann-
ten Grundlage auch nicht mehr verlängert.

Die derzeit gültigen Aufenthaltserlaubnisse nach § 23 Abs. 1 AufenthG wurden und werden in der Praxis aus-
schließlich aufgrund entsprechender Beschlüsse der IMK wegen langjähriger Aufenthaltsdauer im Rahmen von
Bleiberechts- bzw. Altfallregelungen erteilt und verlängert. Hiervon betroffen waren und sind auch Flüchtlinge
aus Bürgerkriegsländern. Maßgeblich für die Aufenthaltserteilung war und ist jedoch allein die bereits langjährige
Aufenthaltsdauer in Deutschland, das Maß der sozialen Integration (z.B. hier aufgewachsene Kinder) und die
sich daraus ergebende dauerhafte Unzumutbarkeit einer Rückkehr.

Ob im Heimatland ein Krieg stattfand und ggf. noch andauert, spielt hingegen für die Erteilung und Verlängerung
der Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG im Rahmen von Bleiberechts- bzw. Altfallregelungen keine
Rolle. Es handelt sich vielmehr um einen Daueraufenthalt in Deutschland. Anders mag dies ggf. im Falle einer
aufgrund § 60a Abs. 1 Satz 2 AufenthG (Abschiebestopp für mehr als 6 Monate) erteilten Erlaubnis nach § 23
Abs. 1 sein. Auch diese Regelung wird jedoch aktuell und wohl auf absehbare Zeit in der Praxis nicht ange-
wandt.

Die Anspruchsberechtigung nach dem SGB II ergibt sich mittelbar auch aus dem aktuellen ÄndG zum ZuwG. Aus
der gesetzlichen Bleiberechtsregelung nach dem -  in § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG nicht genannten - § 104a Auf-
enthG folgt grundsätzlich - abgesehen vom wohl nur in Bayern relevanten Sonderfall des § 70 SGB II - eine Leis-
tungsberechtigung nach dem SGB II. Die Frage des "Krieges im Heimatland" spielt folglich keine Rolle.

Für die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen nach § 24 AufenthG bedarf es einer Einigung zur Aufnahme von
Flüchtlingen auf EU-Ebene. Die Regelung ermöglicht insbesondere auch eine zeitlich begrenzte Aufnahme von
Bürgerkriegsflüchtlingen, die dann unter das AsylbLG fielen. Da jedoch entsprechende Absprachen und folglich
auch Aufenthaltserlaubnisse nach § 24 derzeit in der Praxis nicht existieren, stellt sich auch die Frage des Ertei-
lungsgrundes bei § 24 nicht.

Ergebnis für die Anwendung des § 7 Abs. 1 Satz 2 SGB II:

1. Die den nach AsylbLG leistungsberechtigten Personenkreis einschränkende Formulierung "wegen des
Krieges in ihrem Heimatland" in § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG bezieht sich auch auf Aufenthaltserlaubnisse
nach § 23 Abs. 1 AufenthG.

2. Aufenthaltserlaubnisse nach § 24 - egal aus welchem Grunde - sowie Aufenthaltserlaubnisse nach §
23 Abs. 1 "wegen des Krieges in ihrem Heimatland" werden derzeit und in der jüngeren Vergan-
genheit in der Praxis nicht erteilt.
3. Da derzeit gültige Aufenthaltserlaubnisse nach § 23 Abs. 1 AufenthG aktuell und in der Vergangen-
heit ausschließlich aufgrund langjähriger Aufenthaltsdauer im Rahmen von Bleiberechts- bzw. Altfallre-
gelungen erteilt und verlängert wurden, jedoch nicht zum (vorübergehenden) Schutz vor einem Krieg o-
der Bürgerkrieg, haben Ausländer mit Aufenthaltserlaubnisse nach § 23 Abs. 1 AufenthG in der Pra-
xis regelmäßig Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II (bzw. bei fehlender sozialmedizinischer Er-
werbsfähigkeit nach dem SGB XII).

Wir möchten Sie daher hiermit erneut bitten, diese für die Rechtanwendung in der Praxis wichtigen Fragen in der
DA zu § 7 SGB II entsprechend klarzustellen. Für Ihre Bemühungen bedanken wir uns schon jetzt.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Georg Classen

Kopien:
Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Prof. Böhmer; Integrationsbeauftragter Berlin, Herr Piening;
Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und Integration; PRO ASYL; Tacheles e.V. Wuppertal






